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 Veröffentlicht am 02.07.1957

Norm

AngG §1 IV

Rechtssatz

Angestelltentätigkeit liegt im Kartenvertrieb, der damit zusammenhängenden Geldgebarung, in der Verteilung von

Programmen, der Anmeldung der Konzerte bei den Bürgermeisterämtern, der Beobachtung und Wahrnehmung

gewisser verwaltungsbehördlicher und steuerlicher Vorschriften, Veranlassung der Abstempelung der Eintrittskarten,

Abgabe von Saalterminerinnerungskarten, Bezahlung und Abrechnung der Saalmiete, Bestellung und Bezahlung der

Quartiere für die Künstler, verschiedenen Werbemaßnahmen wie Abgabe von Plakaten an Ankünder, Veranlassung

des Aushanges von Plakaten in Auslagen von Geschäftsläden usw.
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Schlagworte

SW: höhere, nicht kaufmännische Dienste, Veranstaltung, Agentur
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